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Meine elektronische Nachricht vom 14. Januar 2020

Sehr geehrter Herr Semsrott,

mit E-Mail vom 2. Dezember 2019 baten Sie um Übersendung sämtlicher im
Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie
(TMASGFF)seit April 2019 erstellter Dokumente zur Aktion "Topf Secret",
insbesondereinterne Vermerke, Erlasse und Weisungen, beispielsweise
zum Umgang mit VIG-Anfragen. Personenbezogene Daten könntenge-

schwärzt werden. Sie baten um eine Antwort in elektronischer Form (E-Mail).

Mit E-Mail vom 14. Januar 2019 erklärten Sie sich mit einer UmdeutungIh-

res Antrags in einen Antrag nach dem am 1. Januar 2020 in Kraft getretenen
Thüringer Transparenzgesetz (ThürTG) vom 10. Oktober 2019 (GVBl. S.
373) einverstanden undteilten Ihre Anschrift mit.

Mit Schreiben vom 3. April 2019 (Az. 53-2682/5-16-22939/2019) hatte ich
Sie bereits über die Verfahrensweise mit "Topf Secret“ in Thüringen in

Kenntnis gesetzt. Über diese Dokumente hinaus sind im TMASGFFseit April

2019 keine weiteren Weisungen oderErlasse an die nachgeordneten Behör-
denerstellt worden.

Aufgrund Ihres o. g. Antrags ergeht folgender

Bescheid

1. Ein Informationszugang wird wie folgt gewährt:
a) Übersendungeinesinternen Schreibens an die Hausleitung des

TMASGFF vom 4. April 2019 zu einem Schreiben der DEHOGA
nebst Antwortschreiben des TMASGFF vom 17. April 2019,

b) Übersendungeinesinternen Schreibens an die Hausleitung des
TMASGFF vom 3. Juni 2019 zu einem weiteren Schreiben der
DEHOGAan das TMASGFFnebst Antwortschreiben des TMASGFF

vom 27. Juni 2019.
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Thüringer Ministerium für
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Frauen und Familie
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www.thueringer-sozialministerium.de

E-Mail-Adressen dienen im TMASGFF

nur dem EmpfangeinfacherMitteilunge

ohne Signatur

und/oder Verschlüsselung.

Die Datenschutzinformation des

TMASGFFkönnen Sie unter

http://www.thueringen.de/th7/tmasgff/de

tenschutz/ abrufen. Auf Wunschüber-

senden wir Ihnen eine Papierfassung.



Die Übersendung der Dokumente nach Satz 1 erfolgt, sobald die Ent-
scheidung dem Dritten im Sinne des 8 3 Abs. 1 Nr. 5 ThürTG gegenüber

bestandskräftig gewordenist. Auf die Übersendung der weiteren den vor-
genannteninternen Schreiben an die Hausleitung beigefügten Anlagen

wird verzichtet, da diese
il) Ihnen bereits vorliegen

> „Hinweise/Empfehlungen des TMASGFFvom 4. Februar

2019“ (Anlage 3 zu Bst. a) mit Schreiben vom 3. April 2019,

AZ. 53-2682/5-16-22939/2019
oder

ii) in zumutbarer Weise aus allgemein zugänglichen Quellen beschafft
werden können

> „Beschluss des VG Regensburg vom 15. März 2019“ (An-

lage 2 zu Bst. a) unterhttps://www.gesetze-bayern.de/Con-
tent/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2019-N-3917 und

> „Rechtliche Stellungnahme zu über die Online-Plattform ‚Topf
Secret‘ gestellte Informationsanträge nach dem VIG der Kanz-
lei Geulen & Klinger“ (Anlage 2 zu Bst. b) unterhttps://frag-

denstaat.de/dokumente/93-rechtsgutachten-zu-topf-secret-

von-geulen-klinger/.

Im Übrigen wird der Antrag abgelehnt.

2. Für diesen Bescheid werden Kosten erhoben. Die Kostenfestsetzung er-

folgt durch gesonderten Kostenbescheid.

Begründung

Zu 1.

Nach 8 4 Abs. 1 Nr. 2 i. V.m. 82 Abs. 1 ThürTG hat jede natürliche und ju-

ristische Persondes Privatrechts sowie nicht rechtsfähige Vereinigung von
Bürgern Anspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen, die bei Behörden

des Landes vorhanden sind oderfür sie bereitgehalten werden, nach MaßR-

gabe des Thüringer Transparenzgesetzes. Für den nach diesem Bescheid

gemäßZiffer 1 Satz 1 vorgesehenenInformationszugang werdendiese Vo-
raussetzungenerfüllt. Die Übersendung der Dokumente kannerst nach Be-

standskraft der Entscheidung gegenüber dem Dritten im Sinne des 8 3 Abs.
1 Nr. 5 ThürTGerfolgen. Dies beruht auf $ 10 Abs. 4 Satz 4 und 5 ThürTG.

Personenbezogene Daten wurden geschwärzt.

Die Herausgabeeinerinternen Korrespondenzundjuristischen Bewertung

hinsichtlich eines laufenden Widerspruchsverfahrens gegen den Bescheid

eines Thüringer Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamteswird unter
Bezugnahmeauf den Schutz öffentlicher Belange nach 8 12 Abs. 1 Nr. 2

Buchst. b und c ThürTG abgelehnt.
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Abgelehnt wird ferner ein Informationszugang zu einer Korrespondenz zwi-
schender Berliner Senatsverwaltungfür Justiz, Verbraucherschutz und Anti-
diskriminierung und den anderen Ländern im Zusammenhangmit einem An-
trag durch „FragDenStaat“ nach dem Berliner Informationsfreiheitsgesetz
vom Juli 2019. Betroffen war ein von der Berliner Behördeerstelltes Proto-

koll zu einer Telefonkonferenz der Länderarbeitsgemeinschaft Verbraucher-
schutz (LAV) vom 22. Januar 2019 zur VIG Aktion „Topf Secret“ und das Er-

gebnis zu einem Umlaufbeschlussverfahren durch die Geschäftsstelle der
Verbraucherschutzministerkonferenz (VSMK) vom 27. März 2019. Insoweit

greift der Schutz öffentlicher Belange nach 8 12 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b und

Abs. 1 Nr. 3 Buchst. b ThürTG.

Ein Zugang zu den Informationen, die den vorgenannten Ausschlussgründen
unterfallen, zu einem späterenZeitpunktist in absehbarerZeit nicht möglich.

Zu 2.

Die Kostenentscheidung beruht auf & 15 Abs. 1 ThürTG. Die Entscheidung

über den Antrag war insbesondere wegendererforderlichen Drittbeteiligung
nicht nur mit geringfügigem Aufwand verbunden.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegendiesen Bescheidist als Rechtsbehelf der Widerspruchzulässig ($ 21
Satz 2 und 4 ThürTG). Der Widerspruchist innerhalb eines Monats nach Be-

kanntgabe dieses Bescheides beim Thüringer Ministerium für Arbeit, Sozia-
les, Gesundheit, Frauen und Familie (TMASGFF), Werner-Seelenbinder-Str.

6, 99096 Erfurt einzulegen.

Unabhängig davon kann der Thüringer Landesbeauftragte für die Informati-

onsfreiheit angerufen werden.

Mit freundlichen Grüßen

  Referatsleiterin (m. d. W. d. G. b.)
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